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Vom Musikverein auszufüllen:  
• Terminbestätigung über 1. Unterrichtsstunde 

Schüler angerufen am:   
Lehrer angerufen am: 

• AG-Vip-Eingabe „Buchhaltung“ erfolgt: 
• Ggf. Aufnahme in Newsletterverteiler:  

 
 
Musikprojekte im Hochtaunus e.V. 
Hugenottenstr. 100 * 61381 Friedrichsdorf_________ 

Familie / Frau / Herr 

________________________________ (Vorname, Name) 

________________________________ (Straße) 

________________________________ (PLZ, Wohnort) 
 
 
 
 

       Neuanmeldung  (Bitte an die Musikschule zurücksenden.  Änderung des Unterrichts 
          Wir informieren Sie dann über den genauen Unterrichtsbeginn.) 
 
 

Schüler 
   

Name, Vorname des Schülers Name des gesetzlichen Vertreters Geburtsdatum 

   

Telefon privat Telefon mobil Telefon geschäftlich 

  

Email Welche Schule wird vormittags besucht? 
 

Unterricht:      Musikalische Früherziehung, Zusatzangebote wie Ensemble, Band, Chor, Workshop 
   

Unterrichtsfach / Kurs 

Leihinstrument 
gewünscht? 
�  ja      �  nein Unterrichtstag Unterrichtszeit 

  

Unterrichtsort: Stadt Unterrichtsgebäude 

   

Vorkenntnisse Lehrer Datum: erste Unterrichtsstunde 

Ich erkenne die Unterrichtsbedingungen (siehe Rückseite) als Vertragsbestandteil an. 

�  Bitte senden Sie mir nicht die kostenfreie „Musiknews Hochtaunus“ per Email zu. 

�  Ich bin damit einverstanden,       �   Ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos von mir/meiner Kinder, die bei  
 Veranstaltungen o. während des Unterrichts des Musikvereins entstehen, für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. 

  

Datum Unterschrift (Schüler bzw. gesetzlicher Vertreter) 
 

Unterrichtshonorar 
Ich ermächtige die Neue Musikschule im Hochtaunus widerruflich zum Einzug des monatlichen 
Unterrichtshonorars. 

   

Kontonummer Bankleitzahl Geldinstitut 

   

Kontoinhaber Datum Unterschrift (Kontoinhaber) 
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Unterrichtsbedingungen:                                       (Stand: 26.02.10) 
 

1. Unterrichtszeit: Der Unterricht findet einmal 
wöchentlich statt (Ausnahme workshops) und 
dauert pro Woche bei der Musikalischen 
Früherziehung 45 Minuten, bei 
Zusatzangeboten wie Ensembles, Bands 
oder Chören 45 bis 90 Minuten. An Feier- 
und Ferientagen der jeweiligen Schule sowie 
am letzten Schultag vor den Ferien 
(Schulschluss nach der 3. Stunde) findet kein 
Unterricht statt. Der Schüler hat Anspruch auf 
36 Unterrichtseinheiten im Jahr. 

2. Unterrichtsorte: Der Unterricht wird in Bad 
Homburg, Friedrichsdorf, Königstein, 
Kronberg, Neu-Anspach, Oberursel, 
Schmitten, Usingen und Wehrheim 
angeboten. Über das genaue 
Unterrichtsangebot informiert die 
Musikschule. 

3. Leihinstrumente: Schülerinstrumente 
können über den Verein „Musikprojekte im 
Hochtaunus e.V.“ vermittelt werden. 

4. Probezeit: Die ersten 4 Unterrichtseinheiten 
(Ferien- und Feiertage nicht mitgerechnet) 
sind in allen Fächern kostenpflichtige 
Probestunden zum Ausprobieren (siehe 
Unterrichtshonorar). Wenn der Unterricht 
nach der Probezeit nicht weitergeführt 
werden soll, reicht eine formlose, schriftliche 
Mitteilung spätestens 3 Werktage nach der 
letzten Probestunde.  

5. Unterrichtsausfall: Bei Krankheit des 
Lehrers wird eine Vertretung gestellt oder ein 
Nachholtermin angeboten. Verhinderungen 
von Seiten des Schülers entbinden nicht von 
der Zahlungspflicht. Die Lehrkräfte der 
Musikschule sind nicht verpflichtet, diesen 
Unterrichtsausfall nachzuholen. 

6. Kündigung:  Die Kündigung des 
Unterrichtsvertrages ist zum 31.01 und zum 
Ende des Monats, in dem die Sommerferien 
beginnen, möglich. Eine formlose, schriftliche 
Kündigung ist ausreichend. Die 
Kündigungsfrist beträgt für alle Fächer 6 
Wochen.  

7. Unterrichtshonorar: Für Mitglieder des 
Vereins „Musikprojekte im Hochtaunus e.V.“ 
sowie Schüler der Neuen Musikschule im 
Hochtaunus ergeben sich Vergünstigungen 
(siehe unten). Das Unterrichtshonorar ist ein 
Jahresbeitrag (Ausnahme workshops) und 
wird monatlich in 12 gleichen Beträgen im 
Voraus per Bankeinzug bezahlt.  Es wird 
keine Aufnahmegebühr erhoben. Bei 
Rücklastschriften werden 10,- Euro Bank- 
und Bearbeitungsgebühren erhoben. 

8. Haftung: Die Musikschule übernimmt 
gegenüber Schülern oder Besuchern keine 
Haftung für Verluste, Unfälle oder 
Beschädigungen, die über die gesetzlich 
vorgeschriebene Aufsichtspflicht hinausgeht. 

 

 
 

 

Unterrichtshonorar 
 

 

Unterrichtsfach Unterrichts-
honorar  
für einen Monat 
für Nichtmitglieder 

Unterrichts-
honorar  
für einen Monat 
für Mitglieder 

Zusatzangebote    (z.B. Ensembles, Bands, Chöre) 24,- € 9,- € 

Musikalische Früherziehung  24,- € 19,- € 

Workshops (3x 1½ Std.) in Gruppen 60,- € 40,- € 


